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Liebe Wählerinnen und Wähler,  
 

am Sonntag, den 14. März 2021 finden in ganz Ba-
den-Württemberg die Landtagswahlen und dazu bei 
uns in Leibertingen die Bürgermeisterwahl statt. 
 

Sie können mit Ihrer Stimme bei der Landtagswahl 
mitentscheiden, welche Abgeordneten und Parteien 
bei uns im Land für die kommenden 5 Jahre die 
landesgesetzlichen Regelungen für wesentliche 
Lebensbereiche setzt und damit auch die rechtlichen 
und finanziellen „Leitplanken“ vorgibt, in denen sich 
die Entwicklung der Kommunen vor Ort abspielen 
kann.  
Darüber hinaus bestimmen Sie mit Ihrer Stimmab-
gabe ganz konkret vor Ort, wer als Bürgermeister 
und damit für die kommenden 8 Jahre als Leiter 
Ihrer Gemeindeverwaltung und als Vorsitzender des 
Gemeinderats in die Lage versetzt wird, wesentliche 
Impulse für die konkrete Entwicklung unserer Hei-
matgemeinde Leibertingen zu setzen.  
Die Frage, wem Sie am Wahltag Ihre Stimme ge-
ben, kann also ganz konkrete Auswirkungen auf die 
künftige Entwicklung für uns alle haben. Erfreuli-
cherweise haben Sie insbesondere bei der Bürger-
meisterwahl nicht nur die Wahl, sondern auch eine 
echte Auswahl! 
Vielen von uns ist es eine Selbstverständlichkeit und 
damit wohl gar nicht so richtig bewusst, was es Wert 
ist, selber mitbestimmen zu dürfen und nicht in ei-
nem System zu leben, in dem es keine demokrati-
schen Mitwirkungsrechte gibt. 
 

Ich möchte Sie deshalb ganz eindringlich bitten, am 
14. März von diesem wertvollen Wahlrecht auch 
Gebrauch zu machen.  
Sie bringen damit auch Ihre Wertschätzung für un-
ser, manchmal vielleicht etwas komplex und sperrig 
erscheinendes, aber auch maximal freiheitliches 
Gesellschaftssystem zum Ausdruck. Und Sie geben 
den Bewerbern mit Ihrer Stimme die erforderliche 
Unterstützung für die im Tagesgeschäft nicht einfa-
che Aufgabe, nicht im eigenen Sinne, sondern zum 
Wohl unseres Gemeinwesens sich einzusetzen und 
zu entscheiden. Bei der Bürgermeisterwahl dürfen 
bereits auch unsere jungen Mitbürger ab dem 16. 
Lebensjahr Ihre Stimme abgeben.  

Durch die Corona-Pandemie bedingt und zur Einhal-
tung der erforderlichen Hygienevorschriften, wird es 
in den Wahllokalen kleinere Änderungen der Abläufe 
geben, aber durch das Engagement einer wiederum 
großen Anzahl von Wahlhelfern werden wir in der 
Lage sein, geordnete Wahlabläufe sicher zu stellen. 
Bereits an dieser Stelle, möchte ich mich im Namen 
aller Wählerinnen und Wähler bei diesem ehrenamt-
lich tätigen Personenkreis ganz herzlich bedanken.  
 

Um die sich bei der Wahl im Wahllokal zwangsläufig 
ergebenden Kontakte zu minimieren, möchten wir 
Sie unter den derzeit gegebenen Rahmenbedingun-
gen auffordern, möglichst in großer Zahl von der 
Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch zu machen.  
 

Briefwahlunterlagen können Sie regulär noch bis 
Freitag, den 12. März 2021 um 18:00 Uhr bei der 
Gemeindeverwaltung erhalten. In Sonderfällen ist 
dies unter bestimmten Voraussetzungen (siehe hier-
zu die Informationen in der Ihnen vorliegenden 
Wahlbenachrichtigung) auch noch am Wahltag bis 
15:00 Uhr möglich. 
Am Wahltag selber werden die Wahlausschüsse 
zuerst die Stimmen für die Landtagswahl und da-
nach erst das Ergebnis der Bürgermeisterwahl aus-
zählen. Mit der Bekanntgabe des Ergebnisses vor 
dem Rathaus in Leibertingen wird auch unter opti-
malen Bedingungen sicher nicht vor 19:30 Uhr zu 
rechnen sein. Auf der Homepage der Gemeinde 
werden die Ergebnisse ebenfalls zeitnah eingestellt 
werden. 
 

Nutzen Sie also Ihr demokratisches Recht und ge-
hen Sie zum Wählen!  
Dazu möchte ich Sie ganz herzlich auffordern! 
 

Ihr 
 

 
 

Armin Reitze, 
Bürgermeister und Vorsitzender des Gemeinde-
wahlausschusses  
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Bürgermeisteramt Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Montag   08.30 – 12.00 Uhr und  
14.00 – 18.30 Uhr 

Dienstag   08.30 – 12.00 Uhr  
nachmittags geschlossen 

Mittwoch   ganztags geschlossen 
Donnerstag   08.30 – 12.00 Uhr und  

14.00 – 16.30 Uhr 
Freitag   08.30 – 12.00 Uhr 
 
 

Hinweis  Öffnungszeiten  am  Montag, 
15.03.2021 (Tag nach der Wahl) 
 

Aufgrund der Landtags- und Bürgermeisterwahl am 
Sonntag, 14.03.2021 und der am Montag, 
15.03.2021 anfallenden Abschlussarbeiten der Wah-
len ist das Rathaus und die Postfiliale am Montag, 
15.03.2021 vormittags geschlossen.  
Nachmittags sind wir ab 14.00 Uhr wieder für Sie da.  
Wir bitten um Ihr Verständnis und um Beachtung! 
 
 

Postfiliale Leibertingen 
 

Öffnungszeiten: 
 

Vormittags: 
Mo, Di, Do, Fr  08.30 – 12.00 Uhr 
Mi, Sa   09.00 – 10.00 Uhr 
Nachmittags: 
Mo   16.00 – 18.00 Uhr 
Do   15.00 – 16.00 Uhr 
 
 

Öffnungszeiten der Ortsverwaltungen 
 

Altheim        Montag, 19.15 - 20.15 Uhr 
  Telefon:        Ortsverwaltung: 07777/939635,  

       Bürgerhaus:       07777/939636 
  E-Mail:         OV-Altheim@leibertingen.de 
 

Kreenheinstetten   Donnerstag, 18.30 – 21.00 Uhr 
  Telefon:        07570/266 
  E-Mail:  ortsverwaltung.kreenheinstetten@leibertingen.de 
 

Thalheim        Dienstag, 18.30 - 19.30 Uhr 
  Telefon:        07575/3398 
  E-Mail: ortsverwaltung.thalheim@leibertingen.de 
 
 

Bereitschaftsdienst 
Notruf Rettungsdienst / Feuerwehr     112 
Notruf Polizei        110 
Polizeiposten Meßkirch  07575 / 28 38 
 

Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Sigmaringen 
 

Telefon 116 117 
Notfalldienstzeiten: 
Sa./So./Feiertag   08.00 - 22.00 Uhr 
 

Apotheken-Notdienst: Tel. 0800 0022 833 
 

Giftnotrufnummer: Tel. 0761 19240 
 

Hebammensprechstunde: 
Sprechzeit: Dienstags von 9:00 bis 12:00 Uhr im Fach-
bereich Gesundheit des Landratsamtes Sigmaringen, 
www.landkreis-sigmaringen.de/hebammensprechstunde 
 

HIV-Sprechstunde 
Die HIV-Sprechstunde findet im Landratsamt Sigmaringen 
donnerstags ab 14:30 Uhr nach Terminvergabe statt. 
Termine werden anonymisiert unter der Telefon-Nummer 
07571/102 6401 vergeben. 
 

Ergänzende  unabhängige  Teilhabeberatungs‐
stelle EUTB Ravensburg‐Sigmaringen  
Sprechzeit jeden 2. Freitag im Monat im Rathaus Sigma-
ringen von 10 - 13 Uhr, vorherige Terminabsprache erbe-
ten unter 07571 75 23 910 oder info@eutb-rv-sig.de 
 

WEISSER RING  
Opferschutz‐Opferrechte‐Opferhilfe 
Außenstelle Sigmaringen 
Tel. 0151 / 55164829 
 

Nachbarschaftshilfe „von Haus zu Haus“  
Einsatzort Leibertingen / Kreenheinstetten: 
Frau Ute Schüle, Tel. 07466 / 91 05 72 
Einsatzort Thalheim / Altheim: 
Frau Eva Rist, Tel. 07575 / 92 66 73 oder  
0151 654 80 540  
 

Sozialstation St. Heimerad e.V. Meßkirch 
Tel. 07575 / 920 600-0 
 

Dorfhelferinnen‐Station Meßkirch‐
Leibertingen 
Frau Sabine Mutschler, Tel. 07575 / 209 531 
Handy: 0162 / 7567982,  
E-Mail: sabine.mutschler@dorfhelferinnenwerk.de  
 

EnBW Regional AG 
Kostenlose Störungsnummer 0800 3629-477 
 

Forstrevier Leibertingen 
Förster Christoph Möhrle, Tel. 07777 / 1743 
Email: christoph.moehrle@lrasig.de 
 

Backhaus in Thalheim 
Bringen Sie Ihr Mehl bitte mit Ihren indivi-
duellen Zutaten montags von 7.30 Uhr bis 
spätestens 10.00 Uhr zum Backhaus ins 

Brunnengässle. Ab 17.00 bis 18.30 Uhr kann das 
gebackene Brot dann abgeholt werden. 
Weitere Info‘s und Erstanmeldung unter 
07466/9282-23. 
 
 

Jubilare in der Gemeinde 
 

Wir gratulieren  
 

Frau Luise Steidle, Donautalstraße 1, KR 
zum 95. Geburtstag am 06. März 

 
 

Müllabfuhrtermine 
 

Restmüll: 
Donnerstag, 11. März 
 

Recyclinghof Leibertingen geöffnet 
 

November – April  
Freitag, 13.30 – 17 Uhr, Samstag, 9 – 12 Uhr 
Bitte beachten! 
Es gilt Maskenpflicht auf dem Recyclinghof! 



Wilder Müll – leider wieder mal… 
Schade und enttäuschend, dass auf manche (ver-
meintlich selbstverständlichen) Dinge immer wieder 
hingewiesen werden muss:  
Zum wiederholten Mal sei deshalb an dieser Stelle 
gesagt, dass es nicht in Ordnung ist, wenn man 
leere Kippenschachteln, Getränkedosen oder ähnli-
ches einfach irgendwo „verliert“ oder „vergisst“.  
Richtig dreist wird es aber, wenn der Müll (das kann 
von leeren Flaschen, alten Weihnachtsbäumen, 
Autoreifen und allem anderen, was nicht mehr ge-
braucht wird gehen) sogar extra irgendwo hinbringt 
und es dort „entsorgt“ (wie aktuell z.B. im Bereich 
Sonnenhalde, Thalheim). 
Könnte man wissen und könnte man verstehen. 
Insofern hat dieser Appell vermutlich auch keine 
nachhaltige Wirkung… Das macht das Verhalten 
aber nicht besser und auch nicht richtig! So ist die 
Rücksichtslosigkeit einiger weniger wohl weiterhin 
ein Nachteil für viele! …ginge auch besser! 
 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
Aufstellung  des  Bebauungsplans  „Thalheim 
West"  in  Leibertingen  ‐  Thalheim  sowie  der 
Örtlichen Bauvorschriften 
 

Öffentliche Auslegung § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Gemeinderat von Leibertingen hat in der Sit-
zung am 23.02.2020 den Entwurf des Bebauungs-
plans „Thalheim West“ in Leibertingen – Thalheim 
sowie die örtlichen Bauvorschriften festgestellt und 
beschlossen, diesen nach § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich auszulegen. 
Anlass zur Aufstellung  
Die bestehende Nachfrage nach Bauplätzen und 
Wohnraum führt dazu, dass die Gemeinde aktiv die 
Erschließung neuer Baugebiete angehen muss. Für 
eine geordnete städtebauliche Entwicklung (Ent-
wicklungsgebot) kann auf den bestehenden Flä-
chennutzungsplan der Vereinbarten Verwaltungs-
gemeinschaft Messkirch- Leibertingen-Sauldorf ver-
wiesen werden. 
Da die Kommune keine eigenen Baugrundstücke 
mehr anbieten kann, ist es umso wichtiger Sorge 
dafür zu tragen, die Eigenentwicklung zu ermögli-
chen und zu sichern. Maßnahmen zur Innenentwick-
lung, z. Bsp. Baulückenschließung u. Reaktivierung 
ungenutzter Flächen, greifen nicht oder führen zu 
keiner schnellen spürbaren Entlastung. Ebenso ist 
der Einfluss der Gemeinde auf die Revitalisierung 
leerstehender Gebäude sehr gering. Somit besteht 
nur die Möglichkeit durch Ausweisung neuer Bauge-
biete und deren Vermarktung, eine dem Wohl der 
Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennut-
zung zu gewährleisten und somit stabile Bewoh-
nerstrukturen und die Chance einer bereitgefächer-
ten Eigentumsbildung zu ermöglichen. 
Ziele und Zwecke   
Die Aufstellung des Bebauungsplans hat vorrangig 
zum Ziel, die Schaffung von Bau- und Planungsrecht 
für die Schaffung eines neues Wohnbaugebietes, 

um den bestehenden Bedarf für Bauplätze und 
Wohnraum zur Eigenentwicklung des Ortsteils Thal-
heim für die nahe Zukunft abzudecken. Mit der Aus-
weisung des Baugebietes „Thalheim West“ werden 
die planungsrechtlichen und bauordnungsrechtli-
chen Voraussetzungen für eine geordnete und ver-
trägliche dörfliche Entwicklung. 
Vorbereitende Bauleitplanung  
Der Geltungsbereich der zu überplanenden Fläche 
ist aus der 2. Änderung des Flächennutzungsplan 
2025 der VVG Meßkirch – Leibertingen – Sauldorf 
entwickelt. Die Aufstellung ist somit aus dem Flä-
chennutzungsplan entwickelt. Der geplante Gel-
tungsbereich umfasst folgende Flurstücke auf der 
Gemarkung Thalheim: Flst. Nr. 157 und 666. Der 
Geltungsbereich des Bebauungsplans umfass eine 
Gesamtgröße von rund 1,91 ha. 
Verbindliche Bauleitplanung 
Das Bauleitplanverfahren wird im beschleunigten 
Verfahren nach § 13 b BauGB i. V. mit § 13 a 
BauGB Abs. 1 Satz 2 als Bebauungsplan zur Einbe-
ziehung von Außenbereichsflächen durchgeführt. 
Zur Darstellung der allgemeinen Ziele und Zwecke 
wird der Entwurf des Bebauungsplans (Stand 
19.02.2021) mit Begründung und die Prüfung der 
Umweltbelange in der Zeit vom 12.03.2021 bis ein-
schließlich 14.04.2021 während den üblichen 
Dienststunden beim Bürgermeisteramt Leibertingen, 
Rathausstraße 4, 88637 Leibertingen öffentlich aus-
gelegt. Sämtliche Unterlagen sind auch auf der 
Homepage der Gemeinde Leibertingen in der in der 
Zeit vom 12.03.2021 bis einschließlich 14.04.2021 
unter http://www.leibertingen.de eingestellt. 
Die bereits vorliegenden umweltbezogenen Er-
kenntnisse sind der Auslegung beigefügt. Es liegen 
folgende Arten von umweltbezogenen Informatio-
nen vor: 
Prüfung der Umweltbelange (Stand 21.01.2021), 
Büro Landschaftspflege u. Naturschutz aus Lei-
bertingen, Projektbearbeiter C. Weber: 
 Bestandsaufnahme mit Beschreibung, Bewertung 

und Erfassen des Naturhaushaltes gegliedert 
nachfolgenden Schutzgütern: Naturräumliche 
Einordnung, potentielle natürliche Vegetation, 
Leitbild der Naturraumentwicklung, Boden, 
Grundwasser, Oberflächengewässer, Gelände-
klima, Arten und Biotope, Landschaftsbild; 

 Nutzungen und Beeinträchtigungen; 
 Grünordnerisches Konzept bezogen auf die 

Fachziele des Umwelt- und Naturschutzes/ sowie 
Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung; 
gegliedert nach den Teilbereichen Grundwas-
ser/Oberflächenwasser, Klima/Luftqualität, Flo-
ra/Fauna/Biotopstrukturen, Landschaftsbild/ 
Ortsbild, Mensch/Erholung, Kultur-und Sachgü-
ter, Emissionen/Abfälle; 

 Prognose über die Umweltauswirkungen mit 
Beschreibung des Eingriffes, seiner Alternativen 
und Varianten sowie Entwicklungen des Umwelt-
zustandes bei Nichtdurchführung bzw. Durchfüh-
rung des Planes; 

 Eingriffsbewertung – möglicher Ausgleich; 



 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und 
Ausgleich; 

 Pflanzlisten; 
 Hinweise zur Durchführung der Umweltüberwa-

chung; 
 Aussagen zur Nutzung erneuerbarer Energien 

sowie zur sparsamen und effizienten Nutzung 
von Energie; 

Indikative Baugrundprüfung zur Prüfung der 
Versickerungsfähigkeit des Baugrunds (Stand 
18.01.2021), Sachverständigenbüro f. Angewand-
te Geologie & Umwelt GmbH & Co.KG Dr. 
Matthias Lindinger, Weingarten 
 Prüfung der Versickerungsfähigkeit des Bau-

grundes; 
 Darstellung der Ergebnisse; 
 Ausarbeitung von Gründungsempfehlungen; 
 Handlungsbedarf; 
Schalltechnische Untersuchung (Stand 
22.02.2021), Sieber Consult GmbH, Lindau 
 Berechnung und Bewertung der Schallemissio-

nen der Kreisstraße K 8218; 
 Erarbeitung von Vorschlägen für die Festsetzun-

gen zur Bauleitplanung; 
 

Während der Auslegungsfrist können Hinweise und 
Anregungen schriftlich oder mündlich zur Nieder-
schrift vorgebracht werden. Da das Ergebnis der 
Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmä-
ßig. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die zweite 
Änderung des Flächennutzungsplans unberücksich-
tigt bleiben. 
 

Leibertingen, 04.03.2021 
gez. Armin Reitze, Bürgermeister 
 

 
 
 

SV  
Kreenheinstetten/Leibertingen 
 

Jahreshauptversammlung wird ver-
schoben 

Aufgrund der aktuellen Situation hat die Vorstand-
schaft des SVKL beschlossen, die Jahreshauptver-
sammlung und die Jugenvollversammlung vom 
12.03.2021 auf ein noch nicht festgelegtes Datum zu 
verschieben. 

Landratsamt  
Sigmaringen 
 

Vortrag zur Mediennutzung von Jugendlichen 
Im Rahmen der Elternbildungsreihe ElefAnt bietet 
die Fachstelle Familie am Start eine Online-
Vortragsreihe an. In den verschiedenen Veranstal-
tungen wird den Herausforderungen und den Fragen 
nachgegangen, mit denen Familien aktuell konfron-
tiert sind. 
Ein Thema, das in diesen anderen Zeiten in vielen 
Familien sicher an Brisanz gewonnen hat, ist der 
Umgang mit Medien. 
Am Dienstag, 09.03.2021 um 19:30 Uhr soll dem 
nachgegangen werden, in einem  OnlineVortrag 
zum Thema: 
Generation@ - digital total! 
Aktuell verbringen unsere Kinder und Jugendlichen 
mehr Zeit denn je mit digitalen Medien. Sei es nun 
im Online-Unterricht, beim gemeinsamen Spielen in 
der Freizeit oder beim Chillen mit den Angeboten 
auf Netflix, TikTok und Youtube.  
Einerseits betrachten viele Eltern diese Entwicklung 
mit Sorge. Andererseits geht damit bei vielen von 
ihnen eine gewisse Erleichterung einher, da so we-
nigstens ein bisschen soziale Interaktion zu Gleich-
altrigen möglich ist. Aber darf man als Eltern so 
empfinden und denken?  
Der Vortrag lädt dazu ein, gemeinsam mit dem Re-
ferenten die aktuelle Mediennutzung junger Men-
schen genauer zu betrachten – auch im Zusam-
menhang mit der Ausnahmesituation, in der wir uns 
befinden. Dabei werden, aus der Perspektive der 
Kinder und Jugendlichen, die positiven Aspekte der 
Nutzung digitaler Medien beleuchtet, als auch deren 
Grenze erörtert. Außerdem wird besprochen, welche 
wichtigen ausgleichenden Angebote man jungen 
Menschen in dieser Zeit machen kann. 
Referent: Cord Dette, Soziologe, Systemischer Be-
rater, Leiter Fachbereich Jugendarbeit der Mari-
aberger Ausbildung & Service gGmbH, Honorardo-
zent für Medienpädagogik 
Anmeldungen nimmt die Fachstelle Familie am Start 
entgegen, bis spätestens einen Tag vor der Veran-
staltung unter: tanja.brugger@lrasig.de 
Mit Ihrer Anmeldung erhalten Sie per Mail einen 
Zugangscode zur Veranstaltung. 
Weitere Informationen zu ElefAnt und der Veranstal-
tungsreihe finden Sie auch unter 
www.elefant-sig.de und www.landkreis-
sigmaringen.de 
 
Landkreis erhält EU‐Mittel zur Beschäftigungs‐
förderung 
Einmalig stehen 180.000 Euro zur Verfügung, um 
Projekte zur Beschäftigungsförderung und Ver-
meidung von Schulabbruch zu fördern 
Interessierte können Projekte melden 
Die zusätzlichen Mittel des Europäischen Sozial-
fonds (ESF) REACT sollen vor allem die durch die 
Corona-Krise besonders benachteiligten Menschen 
unterstützen. Der Landkreis kann in 2021 und 2022 



im Umfang von insgesamt 180.000 Euro Projekte 
fördern, die dazu beitragen, Schulabbrüche zu ver-
meiden und Beschäftigungschancen zu steigern.  
Interessierte Institutionen, Vereine oder Bildungsträ-
ger, die eine Projektidee haben, können sich an die 
Geschäftsstelle des Regionalen AK ESF wenden: 
Tel. 07571 102 1030, E-Mail Guen-
ter.Kessel@LRASIG.de.  
Die Förderanträge müssen bis 31. März gestellt 
werden. 
Eine Zusammenfassung der Förderschwerpunkte 
sowie ein detailliertes Grundlagenpapier REACT-EU 
des AK ESF kann dort angefordert oder unter 
www.landkreis-sigmaringen.de/esf eingesehen wer-
den. Allgemeine Informationen zum ESF und zu den 
Formalitäten der Antragstellung stehen unter 
www.esf-bw.de zur Verfügung. 
 
Waldbesitzer:  Kontrolle  auf  Bruchholz  erfor‐
derlich 
In einigen Waldflächen im Landkreis Sigmaringen 
hatte der schneereiche Winter Schneebrüche an 
den Bäumen zur Folge. Der Fachbereich Forst vom 
Landratsamt Sigmaringen ruft deshalb alle privaten 
Waldbesitzer dazu auf, in den nächsten Tagen ihre 
Waldflächen dringend auf Schneebruch-
holz/Gipfelbrüche zu kontrollieren. 
Verbleiben solche Bruchhölzer (Nadelholz) unauf-
gearbeitet im Wald, werden sie jetzt im Frühjahr zur 
idealen Brutstätte für Borkenkäfer, die sich dann 
vermehren und auch gesunde Bäume befallen kön-
nen. 
 
 

 
 

Wochenspruch: Wer die Hand an den Pflug legt 
und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das 
Reich Gottes. (Lukas 9,62) 
 

Sonntag, 7. März (3. Sonntag der Passionszeit-
Okuli) 
9.30 Uhr Gottesdienst (Pfarrerin Anja Kunkel) 
(bitte denken Sie daran, für den Gottesdienst eine 
medizinische Maske aufzusetzen) 
 

In unserer Heilandskirche finden wieder Präsenzgot-
tesdienste statt. 
Sollte die Zahl der Infizierten in Meßkirch aber wie-
der steigen, werden wir die Gottesdienste in der 
Kirche zum Schutz aller wiedereinstellen. 
Sie können jeweils am Freitag über eine Telefonan-
sage im Pfarramt (Tel. 3661) oder die Homepage 
(www.ev.kirche-messkirch.de) erfahren, ob ein Got-
tesdienst stattfindet. 

Wenn kein Gottesdienst stattfindet, senden wir 
Ihnen auf Wunsch einen Gottesdienst für Zuhause. 
Falls Sie trotz Präsenzgottesdienst in der Kirche 
lieber Zuhause feiern möchten, informieren Sie uns 
bitte. Sie erhalten dann die Schriftform. 
Unsere Kirche ist weiterhin von 10.00 - 16.00 Uhr 
geöffnet. 
 

Kindergottesdienst „ToGo“ 
Liebe Kinder,  
es ist etwas Tolles für Euch vorbereitet.  
Ihr könnt Euch Euren Kindergottesdienst „ToGo“ ab 
sofort in der Heilandskirche abholen und mit Eurer 
Familie daheim feiern. 
Viel Spaß! 
 

Weltgebetstag – anders feiern 
Worauf bauen wir? 
2021 kommt der Weltgebetstag von Frauen des 
pazifischen Inselstaats Vanuatu. 
Aufgrund der Corona Pandemie können wir leider in 
diesem Jahr keine Präsenzgottesdienste und Be-
gegnungen vor Ort anbieten. 
Der Fernsehsender Bibel TV zeigt am Freitag, den 
5. März um 19.00 Uhr einen Gottesdienst zum Welt-
gebetstag. Ebenfalls ist der Gottesdienst den gan-
zen Tag auf YouTube und auf 
www.weltgebetstag.de zu sehen.   
Wir laden Sie alle herzlich ein, den Weltgebetstag 
zuhause mitzufeiern. Dazu gibt es „Weltgebetstags-
Tüten“, die in Meßkirch in der evangelischen Hei-
landskirche, der St. Martinskirche, dem Gemeinde-
haus der Mennoniten, der Bäckerei Hauff und in 
Bichtlingen in der St. Matthäuskirche zur Abholung 
bereitstehen. Wer keine Möglichkeit zur Abholung 
hat, kann sich gern auch an die jeweiligen Pfarrbü-
ros wenden, dann wird Ihnen die Tüte mit den In-
formationen zum Weltgebetstag zugestellt.  
Ebenso liegen zur Abholung Impulse für einen 
Klimapilgerweg in 8 Stationen aus, den Sie vor Ort 
selbst gehen können.  
So wissen wir uns in diesen besonderen Zeiten 
trotzdem im Gebet verbunden mit Frauen in Vanu-
atu, weltweit und in unseren Gemeinden vor Ort. 
Viel Freude beim Mitfeiern! 
Das ökumenische Vorbereitungsteam des Weltge-
betstages  
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Admiral – Falter in Bewegung 
Die warmen Tage der vergangenen Wochen fühlten 
sich schon fast wie Frühling an. Die Sonne lockte 
nicht nur uns Menschen aus den Häusern, auch die 
ersten Schmetterlinge ließen sich nach den kalten 
Wintertagen wieder in der Natur beobachten. Nur 
wenige unserer heimischen Schmetterlinge überwin-
tern als Falter und können daher so früh im Jahr 
aktiv sein. Die bekanntesten Vertreter sind Zitronen-



falter, Kleiner Fuchs und Tagpfauenauge. Doch 
mittlerweile lässt sich auch eine weitere Schmetter-
lingsart um diese Jahreszeit beobachten: der Admi-
ral. 
Der Admiral ist ein auffallender, großer Falter. Die 
Flügel sind auf der Oberseite dunkelbraun bis 
schwarz gefärbt und besitzen eine orangerote Binde 
sowie weiße Flecken auf den Spitzen der Vorderflü-
gel. Admirale sind kaum mit einer anderen Art zu 
verwechseln. Dass man die Falter bereits jetzt se-
hen kann, war nicht immer so. Eigentlich gehören 
Admirale zu den Wanderfaltern. Ihr Verhalten ähnelt 
denen der Zugvögel. Jahr für Jahr im Frühjahr ab 
April/Mai flogen die Falter von Südeuropa nach Mit-
teleuropa ein. Hier lebten die Falter in ein oder meh-
reren Generationen. Im Herbst flog die dann vor-
kommende Admiral-Generation wieder in südliche 
Richtung ab.  
Doch seit etwa 30 Jahren werden immer mehr Falter 
in Baden-Württemberg beim Überwintern beobach-
tet. Zuerst war dies entlang des klimabegünstigten 
Oberrheingrabens der Fall, doch nach und nach 
wurde an immer mehr Stellen von überwinternden 
Faltern berichtet. Viele Überwinterungsversuche in 
der Vergangenheit sind gescheitert, da die Falter 
nicht an unsere vergleichsweise harten Winter an-
gepasst waren. Doch bereits in den 90er Jahren 
hatten die ersten Falter Erfolg. Mittlerweile ist der 
Anteil erfolgreich überwinternder Falter sehr viel 
höher geworden. Die Einwanderungen aus dem 
Süden im Frühjahr haben hingegen wohl abgenom-
men, finden aber immer noch statt. In welchem Um-
fang dies aktuell passiert und wie ansonsten die 
Wanderbewegungen des Admirals aussehen, ist 
nicht abschließend erforscht und Gegenstand wis-
senschaftlicher Untersuchungen. Wanderbewegun-
gen führen die Falter heute scheinbar eher in die 
milderen oder kühleren Gegenden Mitteleuropas, 
aber nicht mehr bis nach Südeuropa.  
An den Lebensraum stellt der Admiral eher geringe 
Bedingungen, er kommt mit vielen Gegebenheiten 
klar. Dabei bevorzugen die Falter im Sommer eher 
kühle Habitate und ziehen sich daher in Wälder, 
höhere Lagen oder weiter in den Norden zurück. Im 
Herbst suchen sie dann aber vermehrt sonnige Of-
fenlandbiotope auf. Für die Fortpflanzung ist eine 
Bedingung zentral: das Vorhandensein von Brenn-
nesseln. Dies ist bei uns die einzige bekannte Fut-
terpflanze der Raupen. Der erwachsene Falter er-
nährt sich neben Nektar auch gerne von Obstsäften. 
Gerade im Spätsommer ist er daher häufig an Fall-
obst auf Streuobstwiesen anzutreffen. Neben dem 
Falter können auch Puppen, Larven oder Eier über-
wintern. Die Raupe ist den ganzen Winter aktiv, 
damit sie die kalte Jahreszeit überstehen kann, 
müssen ganzjährig Brennnesseln zur Verfügung 
stehen. Seitdem mehrere Entwicklungsstadien den 
Winter bei uns überdauern können, ist keine klare 
Generationenabfolge des Admirals mehr erkennbar, 
die Falter lassen sich fast das ganze Jahr über ent-
decken.  

 
 

Fiona - Gemeinsamer Antrag 2021 
In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche 
Landwirte bei der Online-Antragstellung unterstützt. 
Auch in dieser Antragsperiode bieten wir diesen 
Service wieder an. Gerne helfen wir Ihnen bei der 
Bearbeitung Ihres Fiona Antrags. Vereinbaren Sie 
rechtzeitig einen Termin! 
Ansprechpartnerin Gemeinsamer Antrag: 
Ulrike Reiter, Tel.: 07585/9307-11 
Beachten Sie bitte, dass Beratungen zum Gemein-
samen Antrag nicht angeboten werden – lediglich 
das Ausfüllen des Online-Antrags und der 
Schlagskizzen. 
 

Grundboden Untersuchungen 
Nitrat-Bodenuntersuchungen/Gülle- Festmist 
Analysen 
Nutzen Sie das Frühjahr, um Ihre Grundbodenunter-
suchungen auf dem Laufenden zu halten. Auch Gül-
le- und Festmistproben können ganzjährig bei uns 
zur Untersuchung abgegeben werden. Die Geräte 
zum Ziehen der Bodenproben sowie die Styropor-
behälter können bei den nachstehenden aufgeführ-
ten Ausgaben- und Sammelstellen ausgeliehen bzw. 
die Proben abgegeben werden. 
Sie haben keine Zeit zum Ziehen Ihrer Proben? 
Gerne organisieren wir für Sie die Entnahme der 
Bodenproben; Bestellformulare erhalten Sie bei uns 
in der Geschäftsstelle.  
Tel. 07585-9307 oder Info@mr-ao.de  
Sammelstellen Grundbodenuntersuchung. N-min 
und Gülleproben: 
 MR Geschäftsstelle, Hauptstr. 17, 88356 Ostrach 
 Kleiner Hubertus, Weinfeldhof, 72488 

Sigmaringen-Laiz 
 Biener Leo, Tigerfeldstr. 12, 72501 Kettenacker 
 Kleck Agrar GmbH, Valentinstr. 4288348 Bad 

Saulgau-Lampertsweiler  
 Traunecker Karl, Mocken 5, 88213 Schmalegg 
Sammelstelle nur Proben für die 
Grundbodenuntersuchung: 
 Marschall Josef, Wollmarshofen 3/1, 88285 

Bodnegg 
 
 

 
 

Land schreibt Tierschutzpreis Baden-
Württemberg 2021 aus 
Bewerbungen bis 24. Mai 2021 möglich 
„In Baden-Württemberg gibt es zahlreiche engagier-
te Menschen und Organisationen, die sich vorbild-
lich für das Wohl der Tiere einsetzen und unseren 
Dank und unsere Anerkennung verdienen. Wir wol-
len daher besonders herausragende und nachhalti-



ge Leistungen auf diesem Gebiet würdigen und 
schreiben 2021 erneut den Tierschutzpreis des Lan-
des aus. Ich freue mich auf viele interessante Vor-
schläge und Bewerbungen“, sagte der Minister für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Peter 
Hauk MdL, am 25. Februar anlässlich der Aus-
schreibung des Tierschutzpreises 2021 in Stuttgart. 
Bewerbungen können bis zum 24. Mai 2021 beim 
MLR eingereicht werden.  
Die öffentliche Würdigung engagierter Tierschütze-
rinnen und Tierschützer solle auch Motivation und 
Anreiz für andere sein, sich auf diesem Gebiet ein-
zubringen. „Mein Ziel ist es, den Tierschutz in Ba-
den-Württemberg nachhaltig voranzubringen“, er-
klärte Minister Hauk. Tierschutz sei zudem ein wich-
tiges Thema für die positive Weiterentwicklung der 
heimischen Landwirtschaft. „Der aktive Tierschutz ist 
nicht nur eine Aufgabe der Landesregierung, son-
dern jedes Einzelnen. Wir alle tragen Verantwortung 
für den Schutz des Lebens und Wohlbefindens un-
serer Mitgeschöpfe und können dies durch unser 
Handeln gegenüber Tieren zum Ausdruck bringen“, 
so der Minister. 
Hintergrundinformationen:  
Der Tierschutzpreis Baden-Württemberg wird alle 
zwei Jahre ausgeschrieben und ist mit 7.500 Euro 
dotiert. Der Preis ist teilbar. Es werden herausra-
gende, nachhaltige Leistungen von Bürgerinnen und 
Bürgern und beispielhafte, innovative Projekte auf 
folgenden Gebieten gewürdigt:  
 besonders tiergerechte Haltung von Tieren,  
 ehrenamtliches Engagement beim Schutz von 

Tieren,  
 Öffentlichkeitsarbeit im Tierschutz,  
 tierschutzgerechte Ausbildung oder Beschäfti-

gung von Tieren,  
 besonderes tierschützerisches Engagement im 

pädagogischen Bereich.  
Vorschläge und Bewerbungen mit Begründung, 
warum dieser Vorschlag den Tierschutzpreis Baden-
Württemberg verdient hat und preiswürdig ist, kön-
nen mit der Postanschrift der vorgeschlagenen Per-
son/en oder Organisation/en bis zum 24. Mai 2021 
beim Ministerium für Ländlichen Raum und Verbrau-
cherschutz, Postfach 10 34 44, 70029 Stuttgart oder 
per E-Mail an tierschutzpreis@mlr.bwl.de einge-
reicht werden.  
Vorgeschlagen werden können nur Personen und 
Organisationen, die ihre Tätigkeit innerhalb von Ba-
den-Württemberg ausüben. Eine Arbeitsgruppe des 
Landesbeirates für Tierschutz prüft und bewertet die 
Vorschläge und Bewerbungen und schlägt dem 
MLR mögliche Preisträgerinnen und Preisträger vor. 
Die Preisverleihung wird voraussichtlich im Herbst 
dieses Jahres stattfinden.  
Weitere Informationen zum Thema Tierschutz und 
dem Wettbewerb sind auch auf der Internetseite des 
MLR unter https://mlr.baden-
wuerttemberg.de/de/unsere-themen/tierschutz-
tiergesundheit/tierschutz/ verfügbar. 
 
 

 
 

VDI-Vorträge online: Von Cyber-Attacken, Karrie-
re und Big Data 
Auch im kommenden Sommersemester finden die 
VDIVorträge an der Hochschule Albstadt-
Sigmaringen online statt. Den Auftakt macht am 
Mittwoch, 07. April, der Referent Tobias Scheible mit 
einer Veranstaltung zum Thema Live-Hacking. Wer 
sich effektiv vor Cyber-Attacken schützen will, sollte 
wissen, wie Angreifer häufig vorgehen. Im Live-
Hacking-Vortrag zeigt Tobias Scheible, wie Angrei-
fer GSMWanzen, Mini-GPS-Tracker, versteckte 
Aufnahmegeräte oder Key- und Screenlogger ein-
setzen, um Daten zu stehlen und damit Schaden zu 
verursachen. Teilnehmer erhalten einen Überblick 
über effektive und praxisnahe Schritte, um die IT-
Sicherheit zu Hause und in ihrem Unternehmen 
effizient zu verbessern. Der Vortrag beginnt um 
19.15 Uhr. 
Wer sagt, dass das Leben immer leicht sein 
muss? Am Mittwoch, 28. April, veranstaltet der För-
derverein der Hochschule gemeinsam mit der Tech-
niker Krankenkasse einen Motivationsvortrag des 
Leistungssportlers Andreas Niedrig. Er selbst befrei-
te sich aus seiner Drogenabhängigkeit und wurde 
zum Top-Athleten. In seinem Webinar zeigt er, wie 
man erreichbare Ziele für sich erkennen und umset-
zen kann. Beginn ist um 17.30 Uhr. 
Effektiv Karrierestufen und Führungspositionen 
ohne Stress und Burn-out erreichen: 
Darum geht es im VDI-Vortrag am Mittwoch, 12. 
Mai. In jedem Unternehmen arbeiten Menschen mit 
vergleichbaren fachlichen Qualifikationen und Karri-
erezielen. Doch nicht alle können Top-Positionen 
erreichen: Häufig sind Soft Skills oder die persönli-
che und soziale Kompetenz entscheidend. Erfolg-
versprechend ist zusätzlich oft eine ansprechende 
Arbeitsweise – sehr viele Aufgaben lassen sich zu-
dem mit Projektmanagement- und Lean-
Management-Methoden optimieren. Der Referent 
Wolfram Fischer vermittelt in seinem Vortrag die 
notwendigen Voraussetzungen. Beginn ist um 19.15 
Uhr. 
Welche Herausforderungen und Chancen erge-
ben sich aus dem Zusammenspiel von Big Data, 
High-Performance-Computing und künstlicher 
Intelligenz? Man spricht von einer Revolution der 
künstlichen Intelligenz, bei der Computer aus Daten 
abgeleitete Modelle erstellen, die eine bessere Vor-
hersagegenauigkeit haben als Menschen. Der Refe-
rent Heiko Jörg Schick von Huawei Technologies 
gibt in seinem Vortrag am Mittwoch, 19. Mai, Einbli-
cke in die Herausforderungen und Chancen, die sich 
daraus ergeben. Beginn ist um 19.15 Uhr. 
Die Teilnahme an allen Vorträgen ist kostenlos. An-
meldung per E-Mail: vdi@hs-albsig.de 
 
 
 
 



 

 
 

Die Jugendherberge Burg Wildenstein sucht zur 
Betreuung und Bewirtung der Gäste in der Burg-
schenke einen herzlichen Gastgeber als:  
 

Mitarbeiter Burgschenke (m/w/d) 
ab 01.04.2021/Minijob oder Teilzeit (20 Std.) 

 

Weitere Informationen finden Sie unter 
www.jugendherberge-bw.de/jobs 
Kontakt: Beatrice Lier 
Tel. 07466 411,  
HL-Burg-Wildenstein@jugendherberge.de  
 

 
 
 
 

Wiese 0,4 ha; Ackerland 2,44 ha und 
Wald 0,14 ha 

 

in Buchheim und Leibertingen zum 
Höchstgebot zu verkaufen 
 

Kontakt: Tel. 07777 / 589 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Wir sind ein mittelständisches Unternehmen das 
sich auf die Bereiche Drehen und Fräsen speziali-
siert hat.  

Zur Verstärkung unseres Teams 
suchen wir ab sofort 

 

- Zerspanungsmechaniker (m/w/d), Fachrichtung 
Drehen / 2-Schicht  
(abgeschlossene Ausbildung erforderlich) 

 

- Produktionsmitarbeiter (m/w/d) / 2-Schicht  
(Erfahrung wünschenswert aber nicht zwingend 
erforderlich) 

 

- Lagerist/Fachkraft (m/w/d) für Lagerlogistik   
(Erfahrung erforderlich) 

 

- Mitarbeiter für die Qualitätssicherung (m/w/d) 
(Erfahrung erforderlich)  

 

Weitere Informationen und die detaillierten Stellen-
beschreibungen finden Sie auf unserer Homepage: 
www.fritz-praezision.de  
 

Fühlen Sie sich angesprochen und haben Sie Lust 
mit uns was zu bewegen?  
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftigen Be-
werbungsunterlagen an  
Fritz Präzisionstechnik GmbH,  
Raiffeisenstr. 7, 88637 Buchheim  
oder per Mail an: info@fritz-praezision.de    
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Stetten am kalten Markt 

 

Für die Standorte Pfullendorf und Stetten a.k.M. 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt: 
 

- Landwirt/in /Unimogfahrer/in (m/w/d) 
 

Infos zu der ausgeschriebenen Stelle erhalten Sie 
unter dem Bewerbungsportal 
www.bewerbung.bundeswehr-karriere.de. 
 

Bewerbungen bitte bevorzugt über o.a. Bewerbung-
sportal oder schriftlich an 
 

Bundeswehr-Dienstleistungszentrum 
Stetten a.k.M. 
Hardtstraße 58 
72510 Stetten a.k.M. 
 

 
 
 
 

 
 
Gastfamilien gesucht 
 
Auch in Corona-Zeiten brauchen Menschen mit Be-
hinderungen Gastfamilien, in denen sie gut begleitet 
leben können. Gesucht werden daher Familien oder 
Einzelpersonen, die ein Zimmer oder eine kleine 
Wohnung frei haben. Fachkenntnisse sind nicht 
erforderlich. Die Gastfamilie sollte Freude am Um-
gang mit Menschen mit Behinderungen haben und 
sich vorstellen können, ein Kind, einen Jugendlichen 
oder eine erwachsene Person bei sich aufzunehmen 
und im Alltag zu begleiten. Fachkräfte der Stiftung 
Liebenau sorgen für eine dauerhafte Begleitung 
durch den Fachdienst sowie ein angemessenes 
Betreuungsentgelt.  
 
Informationen unter: 
Stiftung Liebenau, Betreutes Wohnen in Familien 
(BWF), Auf dem Hof 3, 88512 Mengen, Telefon: 
07572 71373-44, -45, E-Mail: adsig@stiftung-
liebenau.de, www.stiftung-liebenau.de/gastfamilie. 
 

 



 
 
 

 
 

 



 



 


